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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Hammerbrook 13 für den in der 
Anlage durch eine durchgehende schwarze Linie umgrenzten 
Geltungsbereich zwischen Hammerbrookstraße, Nordkanal-
straße, Hochwasserbassin und Süderstraße (Bezirk Hamburg-
Mitte, Ortsteil 117) wird festgestellt. 

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: Hammerbrookstraße – 
Nordkanalstraße, über das Flurstück 454 (Anckelmannsplatz) 
der Gemarkung Borgfelde – Heidenkampsweg – Nord- und 
Ostgrenze des Flurstücks 2010, Nord- und Ostgrenze des Flur-
stücks 2220 (Hochwasserbassin), über das Flurstück 2220 
(Hochwasserbassin) der Gemarkung St. Georg-Süd – Süder-
straße. 

(2) Die Begründung des Bebauungsplans wird beim Staats-
archiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1.  Die Begründung kann auch beim örtlich zuständigen 
Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei eingese-
hen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt 
vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erwor-
ben werden.

2.  Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
 Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Vermögensnach-

Verordnung 
über den Bebauungsplan Hammerbrook 13

Vom 18. Februar 2020

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635) in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgeset-
zes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. 
S. 271), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 
27), sowie § 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 
8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 
23. April 2019 (HmbGVBl. S. 109), wird verordnet:
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teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbei-
geführt wird. 

3.  Unbeachtlich werden:

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden in den 
zeichnerischen Darstellungen der Durchführungspläne 
D 83/51 vom 16. Juni 1953 (HmbGVBl. S. 110) und 
D 83/3 vom 28. Februar 1961 (HmbGVBl. S. 44), die

a) Festsetzung „Geschäftsgebiet“ nach der Baupolizei-
verordnung vom 8. Juni 1938 (Sammlung des berei-
nigten Hamburgischen Landesrechts I 21302-n),

b) „Fläche für besondere Zwecke“ zwischen Sachsen-
straße und Wendenstraße und

c) „Grünflächen“ südlich der Wendenstraße

 in die Festsetzung Kerngebiet nach § 7 der Baunut-
zungsverordnung in der Fassung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3787) geändert. 

2. In den mit „(A)“ bezeichneten Flächen der Kerngebiete 
zwischen Südkanal und Süderstraße, beiderseits des 
Heidenkampswegs sowie südlich Nordkanalstraße wer-
den Ausnahmen nach § 7 Absatz 3 Nummer 2 der Bau-
nutzungsverordnung ausgeschlossen. 

3. Auf der mit „(B)“ bezeichneten Fläche ist die dort ansäs-
sige Tankstelle mit Reifenhandel und Kfz-Werkstatt 
(Flurstücke 640 und 685 der Gemarkung St. Georg-Süd) 
zulässig. Änderungen und Erneuerungen der betriebli-
chen Anlagen können ausnahmsweise zugelassen wer-
den, wenn durch die Anwendung des Standes der Tech-
nik und bauliche Vorkehrungen, wie zum Beispiel 
 Einhausungen sichergestellt wird, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen für die angrenzende Nachbar-
schaft vermieden werden. Dies gilt vor allem für alle 
immissionsrelevanten Betriebsaktivitäten, Fahrzeug-
bewegungen, zum Beispiel von Lastkraftwagen und 
Gabelstaplern, Materialtransporte sowie den Betrieb der 
Maschinen. 

4. Im Kerngebiet sind Spielhallen und Wettbüros sowie 
Bordelle und bordellartige Nutzungen unzulässig. 

5. Im Kerngebiet sind Einkaufszentren und großflächige 
Handels- und Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Absatz 3 
der Baunutzungsverordnung unzulässig. Außerdem 
sind Einzelhandelsbetriebe mit folgendem zentrenrele-
vanten Kernsortiment unzulässig:

 Medizinische und orthopädische Geräte, zoologischer 
Bedarf, Bücher, Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf, 

Spielwaren, Künstler- und Bastelbedarf, Bekleidung 
aller Art, Schuhe, Lederwaren, Kurzwaren, Schneiderei-
bedarf, Handarbeiten, Optik- und Fotoartikel, Uhren 
und Schmuck, Musikinstrumente und Musikalien, 
Babyausstattung, Hobby- und Freizeitbedarf, Sport- und 
Campingbedarf (ohne Campingmöbel, Wohnwagen, 
Boote), Anglerbedarf, Waffen und Jagdbedarf, Telekom-
munikationsartikel, Computer einschließlich Zubehör 
und Software, Elektrokleingeräte und Unterhaltungs-
elektronik, Leuchten, Lampen, Elektrogroßgeräte, 
Haushaltswaren, Hausrat, Raumausstattung, Einrich-
tungszubehör, Glas, Porzellan, Keramik, Kunstgewerbe, 
Briefmarken, Münzen, Heimtextilien, Gardinen, Bett-
waren (ohne Matratzen) und Fahrräder inklusive Zube-
hör. 

 Die vorgenannten Sortimente sind als Randsortiment 
auf maximal 10 vom Hundert der jeweiligen Verkaufs-
fläche eines Einzelhandelsbetriebs zulässig.

6. In den Kerngebieten gilt: 
6.1 für Wohnungen:
 Werden an Gebäudeseiten Pegel von 60 dB(A) in der 

Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) erreicht oder überschrit-
ten, sind Schlafräume zur lärmabgewandten Gebäude-
seite zu orientieren. Wohn-/Schlafräume in Einzimmer-
wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume 
zu beurteilen. Werden an Gebäudeseiten Pegel von  
70 dB(A) am Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) erreicht oder 
überschritten, sind vor den Fenstern der zu dieser 
Gebäudeseite orientierten Wohnräume bauliche Schall-
schutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten 
(zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder 
vergleichbare Maßnahmen vorzusehen. Zusätzlich ist 
durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie 
zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (zum 
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten), besondere 
Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleich-
bare Maßnahmen sicherzustellen, dass durch diese bau-
lichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz 
erreicht wird, die es ermöglicht, dass in Schlafräumen 
ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 
30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten 
wird. Erfolgt die bauliche Schallschutzmaßnahme in 
Form von verglasten Vorbauten, muss dieser Innen-
raumpegel bei teilgeöffneten Bauteilen erreicht werden. 
Für einen Außenbereich einer Wohnung ist entweder 
durch Orientierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten 
oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie zum 
Beispiel verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste 
Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffneten Bauteilen 
sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen 
insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die 
es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen 
Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht 
wird. 

6.2 für sonstige Nutzungen:
6.2.1 Aufenthaltsräume, insbesondere Pausen- und Ruhe-

räume, sind durch geeignete Grundrissgestaltungen den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit 
eine Anordnung an den lärmabgewandten Gebäudesei-
ten nicht möglich ist, ist für diese Räume ein ausreichen-
der Schallschutz an Außentüren, Fenstern, Außenwän-
den und Dächern der Gebäude durch bauliche Maßnah-
men vorzusehen. 

6.2.2 Entlang der Straßen Heidenkampsweg und Nord-
kanalstraße ist eine kontrollierte Be- und Entlüftung 
vorzusehen, wenn die vor den Fenstern der Aufenthalts-



Dienstag, den 25. Februar 2020 135HmbGVBl. Nr. 9

räume ermittelte Konzentration für Stickstoffdioxid 
(NO2) über dem in der Verordnung über Luftqualitäts-
standards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 
vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), zuletzt geändert 
am 18. Juli 2018 (BGBl. I S. 1222, 1231), aufgeführten 
Jahresmittelgrenzwert für NO2 liegt. In diesem Fall ist 
nachzuweisen, dass die Konzentration für NO2 an dem 
Ort, an dem die Frischluft angesaugt wird, unter dem in 

der 39. BImSchV aufgeführten Jahresmittelgrenzwert 
für NO2 liegt. Alternativ sind geeignete Systeme zur 
Schadstofffilterung am Ort der Frischluftzufuhr zuläs-
sig.

7. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bleiben im 
Übrigen die bisherigen planungsrechtlichen Festsetzun-
gen bestehen.

Hamburg, den 18. Februar 2020.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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Anlage zur Verordnung über den Bebauungsplan Hammerbrook 13

Maßstab 1:2000
(im Original)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Hammerbrook 13

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Besondere Festsetzungen (siehe § 2)

Sonstige Abgrenzung

z.B. (A)

   (© FHH, LGV)


